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Förderung des Turn- und Sportwesens außerhalb 

der Schulen – Allgemeine Sportförderung 

 

1. anspruchsberechtigte Förderwerber / Höhe und Art 

der Förderung 

 

a)  DACHVERBÄNDE:………………………….EURO  26.000.- 

      Unterlagen:  vollständig ausgefülltes Formblatt, Rechnungsabschluss und    

                          Voranschlag. 

      Anweisung:  nach Vorlage von Originalrechnungen und Zahlungsbelegen 

 

b) FACHVERBÄNDE:  15% des Voranschlages bzw. Rechnungsab-             

                                          schlusses, jedoch max:          EURO   7.300.- 

      Unterlagen:  vollständig ausgefülltes Formblatt, Rechnungsabschluss und    

                          Voranschlag. 

      Anweisung:  nach Vorlage von Originalrechnungen und Zahlungsbelegen 

 

 

c) VEREINE,  die ihren Sitz im Burgenland haben, einem burgen-

ländischen Fachverband angehören und an dessen Meisterschaftsbetrieb 

in den Nachwuchs- und der Allgemeinen Klasse teilnehmen – mit 

Ausnahme von Fussball- und Tennisvereinen     für 

 

- die Teilnahme an Meisterschaften auf Landesebene, die vom Fachverband 

ausgeschrieben wurden 
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- die Teilnahme an Bewerben, die von der Spitzensportförderung 

ausgenommen sind, die Teilnahme jedoch für eine allfällige 

Limiterbringung erforderlich ist ( insbesondere bei Einzelsportlern ) auf 

internationaler und nationaler Ebene. Hinsichtlich der Wertigkeit von 

nationalen Bewerben ist die Teilnahme von Sportlern/Innen aus 

mindestens 5 Bundesländern bzw. Nationen zu berücksichtigen ( z. B. 

Gugl-Meeting ). 

 

2. Fahrtkostenzuschüsse   

2.1. Für die Teilnahme am laufenden Meisterschaftsbetrieb auf 

Landesebene kann ein Zuschuss gemäß Punkt 2.4. gewährt werden. 

Keine Zuschüsse gebühren bei Spielen und Bewerben im eigenen 

Bezirk. 

2.2. Für die Teilnahme an Meisterschaften in einem angrenzenden 

Bundesland unter der Voraussetzung, dass auf Landesebene 

mangels an Mannschaften keine gleichartige Meisterschaft 

durchgeführt wird     ( z. B. Handball, Volleyball ). 

2.3. Für die Teilnahme an Landesmeisterschaften gebühren keine 

Fahrtkostenzuschüsse. 

2.4.                       Die Fahrtkostenzuschüsse betragen: 

 

Vom Bezirk Neusiedl in die Bezirke 

Eisenstadt 2,50

Mattersburg 3,50

Oberpullendorf 6,00

Oberwart 9,00

Güssing 11,00

Jennersdorf 14,00

 

 



Vom Bezirk Eisenstadt in die Bezirke                   Vom Bezirk Mattersburg in die Bezirke 

                              

Neusiedl 2,50 

Mattersburg 1,50 

Oberpullendorf 3,50 

Oberwart 6,50 

Güssing 9,00 

Jennersdorf 10,00 

Neusiedl 3,50 

Eisenstadt 1,50 

Oberpullendorf 2,50 

Oberwart 5,50 

Güssing 7,50 

Jennersdorf 11,00 

   

Vom Bezirk Oberpullendorf in die Bezirke          Vom Bezirk Oberwart in die Bezirke 

                              

Neusiedl 6,00 

Eisenstadt 3,50 

Mattersburg 2,50 

Oberwart 3,00 

Güssing 5,50 

Jennersdorf 8,00 

Neusiedl 9,00 

Eisenstadt 6,50 

Mattersburg 5,50 

Oberpullendorf 3,00 

Güssing 2,50 

Jennersdorf 4,00 

   

 

Vom Bezirk Güssing in die Bezirke                     Vom Bezirk Jennersdorf in die Bezirke 

                              

Neusiedl 11,0 

Eisenstadt 9,00 

Mattersburg 7,50 

Oberpullendorf 5,50 

Oberwart 2,50 

Jennersdorf 2,50 

Neusiedl 14,00 

Eisenstadt 10,00 

Mattersburg 11,00 

Oberpullendorf 8,00 

Oberwart 4,00 

Güssing 2,50 
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2.5.              Fahrtkostenzuschüsse bei nationalen Bewerben  

                                                   gem. Punkt  2.2. 

 

Wien 34 

Niederösterreich 38 

Steiermark 43 

Oberösterreich 47 

Kärnten 54 

Salzburg 57 

Tirol 70 

Vorarlberg 86 

 

 

2.6.              Internationale Bewerbe im Ausland  

 

Für die Teilnahme an internationalen Bewerben im Ausland, die zur 

Qualifikation oder Limiterbringung für eine Welt- und Europameisterschaft 

bzw. für Olympische Spiele erforderlich sind, können einmalige Zuschüsse 

im nachstehenden Ausmaß gewährt werden, soweit die Kosten nicht von 

anderen Stellen getragen wurden: 

1 – 3 Tage………………… EURO  135.- 

ab 4. Tag………………….. EURO  150.- 

 

 

2.7.              Zuschüsse bei Mannschaftssportarten  

 

Zuschüsse bei Mannschaftssportarten gebühren grundsätzlich im Ausmaß der 

tatsächlichen Mannschaftsstärke ( laut Spielbericht oder Plankette ) zuzügl. 

zwei Betreuer aber im Höchstausmaß nachstehender  
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MULTIPLIKATOREN:     

Sportart Multiplikator  Sportart Multiplikator 

Badminton 10        Schach 8       

Basketball Männer 14       Ringen 14      

Basketball Frauen 12   Base- Softball 18       

Billard – Pool 8         Boccia 6 

Billard – Karambol 5  Sportkegeln 10 

Eishockey, Inline Hockey 20      Tennis Männer 9      

Eis- u. Stocksport 6  Tennis Frauen 8     

Fussball 20       Tischtennis 6 

Handball 14       Volleyball 14      

 

Erforderliche Unterlagen bei Antragstellung:  

- ausgefülltes Formblatt 

- offizielle Ausschreibung 

- Ergebnislisten 

- Bei Mannschaftssportarten: Plankette oder Spielbericht 

 

 

3. Ausrichtung von Meisterschaften 

 

Fachverbänden und Vereinen können Förderungen gewährt werden für: 

 

a) die Ausrichtung von Österreichischen Meisterschaften, Staats-

meisterschaften, Welt- und Europacups im Nachwuchsbereich oder 

der Allgemeinen Klasse. 

Förderhöhe:  15% der anrechenbaren Kosten ( excl. Ausgaben für Rahmen-  

                       Programm, Repräsentationskosten etc. ) laut Kostenschätzung. 

Unterlagen:  ausgefülltes Formblatt, Ausschreibung, detailliertes Einnahmen           

                      UND Ausgabenbudget, Projektbeschreibung. 
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b) Die Ausrichtung von Welt- und Europameisterschaften  im 

Nachwuchsbereich oder der Allgemeinen Klasse. 

Förderhöhe:  20% der anrechenbaren Kosten ( excl. Ausgaben für Rahmen  

                       Programm, Repräsentationskosten etc. ) laut Kostenschätzung. 

Unterlagen:  ausgefülltes Formblatt, Ausschreibung, detailliertes Einnahmen   

                      UND Ausgabenbudget, Projektbeschreibung ( Ablauf, Starterlisten   

                      usw.. ) 

 

c) Die Ausrichtung von überregionalen Großsportveranstaltungen von 

besonderer Bedeutung 

Förderhöhe und Unterlagen gemäß lit. a. ( 15%). Als Nachweis der 

„besonderen  Bedeutung“ ist eine Stellungnahme des Landes- bzw. 

Bundesverbandes vorzulegen. 

 

4. Vorbereitung  

auf Olympische Spiele sowie Welt- und Europameisterschaften können 

nach Maßgabe der finanziellen Möglichkeiten durch einmalige Zuschüsse 

wie folgt unterstützt werden: 

- EURO  3.000.- für Olympische Spiele 

- EURO  2.000.- für Weltmeisterschaften 

- EURO  1.000.- für Europameisterschaften. 

Voraussetzung ist die sportliche Qualifikation sowie die nachweisliche 

Nominierung des Antragstellers/der Antragstellerin für eine der genannten 

Großveranstaltungen durch das Olympische Komitee bzw. durch die 

nationalen Verbände.  

Finden im selben Kalenderjahr 2 förderungswürdige Großveranstaltungen 

statt, so gebührt die Förderung nur für den höherwertigeren Bewerb. 

In Sportarten, in denen Welt- oder Europameisterschaften jährlich 

stattfinden, gebühren obige Beträge im Ausmaß von 50%. 
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Allgemeine Förderungsbestimmungen  

 

1. Sämtliche Förderungen gebühren nach Maßgabe der finanziellen   

    Möglichkeiten. 

 

 

2. Bereits gewährte Förderungen sind dem Land Burgenland zurückzuerstatten,                      

    wenn: 

a) Das geförderte Bauvorhaben oder die geförderte Leistung 

aus Verschulden des Förderungswerbers nicht oder nicht 

fristgerecht ausgeführt wurde oder ausgeführt wird. 

b) Der Förderungswerber die Förderung aufgrund unrichtiger 

oder unvollständiger Angaben von wesentlichen Projekt-

punkten erlangt hat. 

c) Die Förderung zweckwidrig verwendet wurde 

d) Die Überprüfung durch Organe des Landes oder durch 

Beauftragte des Landes verweigert oder behindert wird 

e) Die vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen aus 

Verschulden des Förderungswerbers nicht erfüllt wurden 

f) Der vorgegebene Abrechnungstermin nicht eingehalten 

wurde 

g) Sportler, gegen die Anti – Doping Bestimmungen 

verstoßen. 

 

3. Geldzuweisungen, die zurückerstattet werden müssen, sind vom Tage der 

Auszahlung bis zur gänzlichen Rückzahlung mindestens mit dem für diesen 

Zeitraum jeweils geltenden Zinssatz kontokorrentmäßig zu verzinsen. 
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4. Bei vorsteuerabzugsberechtigten Fördernehmern und Förderfällen, die im 

Rahmen einer Errichtungsgesellschaft ( KEG, GmbH. usw.. ) abgewickelt 

werden, gilt nachstehende Vorgangsweise: 

 

4.1. Bei Anträgen im Sinne des Abschnittes I ( Sportstättenbau ) und IV      

( Veranstaltungsförderung ), erfolgt die Berechnung der höchst-

möglichen Fördersumme ausschließlich unter Heranziehung von 

Nettobeträgen ( excl. USt. ). 

 

4.2. Bei Anträgen, deren Förderhöhe im Abschnitt I ( Sportstättenbau ) 

taxativ aufgezählt ist und deren Abwicklung im Rahmen von 

vorsteuerabzugsberechtigten Errichtungsgesellschaften erfolgt, werden 

beim Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung ausschließlich 

Nettobeträge ( excl. USt. ) berücksichtigt. 

 

5.  Förderungen, deren Berechnung im Sinne dieser Richtlinien einen Betrag 

unter 20 EURO ergeben, fallen unter die Bagatellgrenze und erfordern aus 

verwaltungsökonomischer Hinsicht keiner Behandlung im Sportbeirat.  

 

 

 Im Rahmen dieser Richtlinien werden nachstehende Sportarten gefördert: 

- Amateurboxen 
- Amateurringen 
- American Football 
- Badminton 
- Baseball ( Softball ) 
- Basketball 
- Behindertensport 
- Billard ( Pool und Karambol ) 
- Bogensport ( Bogenschiessen ) 
- Eishockey 
- Eiskunstlauf, Eisschnelllauf ( Eislaufen ) 
- Eis- und Stocksport 
- Fussball 
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- Gewichtheben 
- Golf 
- Grasski 
- Handball 
- Inline Hockey 
- Jagd- und Wurftaubenschiessen 
- Judo 
- Jiu Jitsu 
- Karate 
- Kickboxen 
- Leichtathletik 
- Modellflugsport 
- Motorsport ( Voraussetzung ist eine gültige OSK-Lizenz ) 
- Orientierungslauf (incl. Schi OL, MountainbikeOL ) 
- Radsport  ( Bahnsport, Mountain-Bike, Straße ) 
- Reiten und Fahren ( Springen, Dressur, Voltigieren, Vielseitigkeit, 

Gespann, Western ) 
- Rock´n Roll Akrobatik 
- Rollsport 
- Schach  
- Schiessen 
- Schi Alpin 
- Schi nordisch 
- Snowboard 
- Schwimmen ( incl. Wasserball ) 
- Segeln ( Surfen ) 
- Sportkegeln ( Bowling ) 
- Taekwon Do 
- Tanzen  ( Standard, Latein, Kombination, Formation, ) 
- Tennis 
- Tischtennis 
- Triathlon ( Duathlon ) 
- Turnen ( Geräteturnen, Rhythmische Gymnastik, Team, Gym 4 All ) 
- Volleyball 




